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Rechtliches 
 
Es ist ganz einfach  
Beschäftigen Sie temporäres Personal wo länger als 3 Monaten oder bereits 540 Std. über Ihr 
Unternehmen gearbeitet hat? So haben Sie die Möglichkeit das temporäre Personal ohne weiteren 
Kosten zu übernehmen, entweder direkt in einer Festanstellung oder über den Propersonal Management 
AG PAYROLL SERVICE. 
 
 
 
Gesetzliche Bestimmungen 
Gemäß Arbeitsvermittlungsgesetz AVG [Art.19 Abs.5.b] können temporäre Mitarbeiter jederzeit, unter 
Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Kündigungsfrist, einfach zu uns wechseln. Auch die 
Einsatzfirma ist nur an die gesetzlichen und vertraglichen Kündigungsfristen gebunden. Nur falls die 
vermittelte Person direkt in Ihre Firma übertritt, müssen Sie sich an die Dreimonatsfrist gemäß AVG [Art. 
22 Abs.3] halten. 
 
 
 
Was sagt AVG [Art. 22] genau 
Der Wortlaut „den Einsatzbetrieb übertritt“ [Abs.3] bedeutet, dass der Arbeitnehmer mit dem 
Einsatzbetrieb direkt einen Arbeitsvertrag unterschreibt. AVG [Art. 22] sagt aber nichts aus über den 
Wechsel des Einsatzbetriebes bzw. des Arbeitsnehmers, z.B. zu einem anderen Personalvermittler. Die 
Voraussetzungen dazu sind nur an die gesetz-lichen und vertraglichen Kündigungsfristen gebunden. 
Diese sind im Arbeitsvertrag bzw. in der Auftragsbestätigung geregelt. 
 
 
 
AVG Kapitel 8; Strafbestimmungen [Art. 39] 
Sollte Ihr jetziger Personalvermittler mit den Ihnen vermittelten temporären Mitarbeitern vorsätzlich 
unzulässige Vereinbarungen [Art. 19/22] treffen, kann dieser Personalvermittler mit einer Busse bis zu 
CHF 40'000.- bestraft werden. Das heißt, um einen Mitarbeiter zu übernehmen, müssen Sie sich nur an 
die gesetzlichen und vertraglichen Kündigungsfristen halten und schon kann die Propersonal 
Management AG Ihren temporären Mitarbeiter in den PAYROLL SERVICE aufnehmen. 
 
 
 
Wichtig: 
Propersonal Management AG empfiehlt die Übernahme des temporären Mitarbeiters nach 540 
geleisteten Arbeitsstunden zu bestätigen. So hat der ehemalige Personal-vermittler, nach 3-monatigem 
Einsatz des temporären Mitarbeiters, seine Marge an der Vermittlung verdient. Somit kann Propersonal 
Management AG zudem garantieren, dass alle Beteiligten keine Nachteile erleiden.   
 
 


